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Steine Zeitung.

Das rote Kreuz im meiszen Feld.
Zur Erinnerung an die Ausstellung und den Bazar des Roten Kreuzeö in St. Galleu, 21.—26 Okt. 1892.

Furien schwingen blut'gc Fahnen
Ueber dem zerstampften Feld;
Fluchbesät sind ihre Bahnen
Und des Volkes Jungkraft fällt.

Schreiten über Hcldcnsöhne,
Würgen nieder, was da lebt;
TodcSröcheln, Schmerzgestöhnc
Ucbers dunkle Schlachtfeld schwebt.

Fern dem heimatlichen Herde
Schaun durch Nacht und Schlachtengraus
Ueber die entweihte Erde
«sterbende nach Hülse aus.

Fahler Schimmer der Zerstörten
Dörfer loht zum Himmel auf,
Klagt von Völkern, von bethörten,
Von der Furien wildem Lauf.

Sich! da schwebt vom Alpenlande
Eine Fee in lichtem Reiz,
Weiß, wie Firnschnee; im Geivandc
Glüht und glänzt das rote Kreuz

Neigt sich nieder zu den Arme»
Und der Liebe zarte Hand
Legt mit sorglichem Erbarmen
Um die Wunde den Verband.

Hebt das Haupt des Sterbensmiidcn,
Flößt den Labetrunk ihm ein.
Flößt ins Herz ihm Ruh und Frieden,
Ihn zum letzten Kampf zu weihn.

Die crloschnen Augen drückt sie

Leise zu, gräbt ihm das Grab
Und mit einem Kranze schmückt sie

Still des Kreuzlcins schwarzen Stab.

Also eilt sie, Leiden teilend,
Wo der Krieg ein Opfer fand;
Tröstend, labend, Wunden heilend,
Reicht sie Freund und Feind die Hand.

Ew'gc Liebe, sei gesegnet,
Wo du baust dein Friedenszelt!
Du auch, wo man dir begegnet,
Rotes Kreuz im weißen Feld!

Johannes Brasscl.

Während seiner im August 1895 zu Cambridge abgehaltenen Session hat das

Institut für internationales Recht beschlossen, den Vereinen des Roten Kreuzes
und den Regierungen, welche die Genfer Konvention anerkannt haben, einen Zusatz zu unter-
breiten, welcher dem genannten völkerrechtlichen Vertrage eine strafrechtliche Sanktion zu geben
geeignet wäre. Demnach würde von den in Frage kommenden Staaten ein spezielles Straf-
gesetz auszuarbeiten sein, welches sie sich gegenseitig durch Vermittlung des schweiz. Bundes-
rates zur Kenntnis zu bringen hätten. Letzterer übernähme auch die Überleitung von Klagen
gegen Verletzung der Genfer Konvention von einer Macht zur andern. Als Wunsch des

Institutes wird beigefügt, es möchte das internationale Komitee des Roten Kreuzes von den

Mächten anerkannt und seine Mitglieder mit der Untersuchung etwaiger Fälle von Zuwider-
Handlungen gegen die beantragten Strafgesetze betraut werden.

Briefkasten der Redaktion«
IAA Die nächste Nummer des „Roten Kreuzes" (Nr. 23 vom 1. Dez. 18S5) erscheint als Fest-

nummcr zu Ehren des Bazars zu Gunsten des bernischen Vereins vom Roten Kreuz und wird bereits
am 2ö. November zur Ausgabe gelangen.

Henri Dunant und die Genfer Konvention (Fortsetzung). — Schweiz. Centralverein vom Roten
gllMl!» Kreuz: Bazar des Roten Kreuzes in St. Gallen. Verschiedene Mitteilungen. — Kleine Zeitung:
Das Rote Kreuz im weißen Feld (Gedicht). Institut für internationales Recht. — Briefkasten. — Inserate.
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liefert Fr. Grogg, MgeiWMnt, Langenthal.
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